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Jährliche MwSt.-Abrechnung für kleine Unternehmen möglich 

 

Kleinere Unternehmen können auf Antrag ihre Mehrwertsteuer jährlich abrechnen, wenn ihr 
Umsatz aus steuerbaren Leistungen CHF 5'024'000 nicht übersteigt. 

Die jährliche Abrechnung muss für mindestens eine Steuerperiode beibehalten und bei der 
Eidg. Steuerverwaltung beantragt werden. Die Genehmigung dazu kann widerrufen werden, 
wenn die steuerpflichtige Person ihren Abrechnungs- und Zahlungspflichten nicht vollständig 
nachkommt. Nach einem Wechsel von der jährlichen zur viertel- oder halbjährlichen Abrech-
nung kann erst nach drei Steuer-perioden wieder zur jährlichen Abrechnung zurückgekehrt 
werden. 

Bei der jährlichen Abrechnung wird die Steuer provisorisch in Raten erhoben, die von der Eidg. 
Steuerverwaltung festgelegt und in Rechnung gestellt werden. Die Raten basieren auf dem 
Vorjahresumsatz. Die Fälligkeitstermine der Raten entsprechen denen der viertel- und halb-
jährlichen Abrechnung. Bei verspäteter Zahlung sind Verzugszinsen zu zahlen. 

 

Vorsicht bei Barzahlungen über CHF 15'000 

 

Wenn grössere Summen in bar bezahlt werden, ist Vorsicht geboten, besonders im Bauge-

werbe. Die MwSt.-Behörde hat in letzter Zeit bei Kontrollen keine Vor-steuerabzüge akzeptiert, 

wenn nur Quittungen über Barzahlungen vorhanden waren. Das Bundesgericht hat diese Ent-

scheidung unterstützt.  

In der Baubranche werden oft Aufträge nur gegen Barzahlung ausgeführt, besonders von Sub-

unternehmern, die häufig nur für kurze Zeit aktiv sind und dann Konkurs anmelden. Dies macht 

es schwierig für die Steuerbehörde zu überprüfen, ob die Mehrwertsteuer, die auf den Rech-

nungen ausgewiesen sind, tatsächlich bezahlt wurden. Die Steuerbehörde verweigert daher 

Vorsteuerabzüge, wenn die Zahlung nur mit Barquittungen nachgewiesen wird. 

Es empfiehlt sich, Leistungen im Wert von CHF 15'000 oder mehr nicht bar, sondern über 

Bankkonten zu bezahlen, um Probleme mit der Vorsteuerabzugsberechnung zu vermeiden. 

 

Jahresrechnung und Gewinnverwendung sind bei verpass-tem Revisionbericht 
nichtig 

 

Bevor an der Generalversammlung die Jahresrechnung genehmigt und die Ver-wendung des 
Bilanzgewinnes beschlossen wird, muss der Revisionsbericht vorliegen. Dies ist bei Gesellschaf-
ten der Fall, die ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle prüfen müssen. Zur Revision 
verpflichtet sind alle Aktiengesellschaften und GmbHs mit mehr als zehn Vollzeitstellen im Jah-
resdurchschnitt. 
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Liegt der Revisionsbericht nicht vor, sind die Beschlüsse zur Genehmigung der Jahresrechnung 
und der Konzernrechnung sowie zur Verwendung des Bilanzgewinnes nichtig. 

Die Folgen davon sind: 

- Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nichtig. 
- Bei einer Prüfung durch die Sozialversicherungen kann ein Organisationsmangel fest-

gestellt werden, was eine Meldung ans Handelsregister nach sich zieht. 
- Ev. Rückerstattungsansprüche von Dividenden, Tantiemen usw. können entstehen. 

 

Verfall von Gleitzeitguthaben bei Kündigung 

 

Bestehende Gleitzeitguthaben zum Zeitpunkt einer ordentlichen Kündigung müssen wäh-

rend der Kündigungsfrist abgebaut werden können. Ist der Umfang der Mehrarbeit so 

gross, dass der vollständige Abbau während der Kündigungsfrist nicht möglich ist, verfallen 

die geleisteten Arbeitsstunden entschädigungslos. Für Fälle, bei denen eine fristlose Kündigung 

ausgesprochen wurde, hat der Arbeit-nehmer jedoch keine Möglichkeit mehr, die aufgrund des 

Gleitzeitsystems geleis-tete Mehrarbeit abzubauen, weshalb in diesem Fall geleistete Mehrar-

beit nicht einfach verfällt. (Quelle: BGE 123 III 469) 

 

Was ist virtuelle Schwarzarbeit? 

 

Virtuelle Schwarzarbeit bezeichnet das Ausführen bezahlter Tätigkeiten über Online-Dienstleis-

tungsplattformen. Für viele ist dies eine attraktive Einkommensquelle, die Flexibilität und Ver-

einbarkeit mit anderen Verpflichtungen bietet. Allerdings werden dabei oft Steuer- und Sozial-

versicherungspflichten miss–achtet, was als Verstoss gegen geltende Rechtsvorschriften be-

trachtet wird. Diese Praxis führt zu Steuerausfällen und Mindereinnahmen in der Sozialversi-

cherung und stellt eine Straftat dar. Auch sind diese Personen nicht gegen Krankheit und 

Arbeitslosigkeit versichert und leisten keine Altersvorsorge. 
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